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Wo es gefährlich wird
Fumigated Container Eine polizeiliche Kontrolle von potenziell begasten 
Containern birgt erhebliche Gefahren. Der Ruf nach entsprechend geeigneter 
Schutzausrüstung wird deshalb lauter. 
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Mittlerweile setzen sich Arbeits-
gruppen unterschiedlicher Kon-
trollbehörden mit dem Thema 

auseinander: Gefahren, die von einem 
ISO-Container ausgehen können, der 
kurzfristig geöffnet wird. Das Vorgehen 
bei der Kontrolle von Beförderungen ge-
fährlicher Güter auf der Straße ist ganz-
heitlich zu betrachten, das gilt in beson-
derem Maße für begaste Container. Das 
Arbeitsschutzamt in Hamburg weist auf-
grund der Erfahrung der letzten Jahre mit 
Überseecontainern immer wieder darauf 
hin, dass man beim Öffnen von Contai-
nern mit vielfältigen Gefahren rechnen 
muss. Studien zeigen, dass sich in Import-
containern neben den klassischen Bega-
sungsmitteln gegen Schädlinge auch Rest-
gase aus der Herstellung, aus der Behand-
lung von Waren und Verpackungen, zur 
Konservierung oder zur Steuerung des 
Reifeprozesses von Früchten befinden. In 
Importcontainern wurden beispielsweise 
Formaldehyd, Benzol, Dichlorethan, 
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Am-
moniak in gesundheitsgefährdenden 
Konzentrationen gemessen. Hiervon sind 
alle möglichen Warengruppen betroffen. 
Das meiste feuchte Raumklima innerhalb 
des Containers fördert das Wachstum von 
Schimmelpilzen und das Auftreten von 
Schimmelpilzsporen. Holz, das sich in 
den Containern befindet, wie beispiels-
weise Holzpaletten, Holzkisten oder Stau-
holz, aber auch Waren aus Holz, kann 
stark verpilzt sein, so dass beim Betreten 
und Entladen der Container gesundheits-
schädliche Pilzsporen in großem Umfang 
in die Raumluft gelangen. 
Falsches Verpacken kann auch ohne Be-
schädigung der Umverpackung von au-
ßen Inhaltsstoffe freisetzen. Dies ist zum 
Beispiel beim Versand von Feuerzeugen 
möglich, wenn durch mechanischen 
Druck innerhalb der Kartonage die Gas-
ventile geöffnet werden. Zudem können 
Gasfeuerzeuge eine zulässige Leckrate 
aufweisen, die bei längerem Transport zur 

Bildung einer explosionsfähigen Atmo-
sphäre im Container führt. Für die Öff-
nung wird deshalb empfohlen, eine Si-
cherheitskralle mit Verlängerungskette zu 
verwenden, um einen Sichtspalt zu haben, 
durch den man die Situation hinter der 
Containertür einschätzen kann.
Bevor verdächtige oder potenziell begaste 
Container überhaupt geöffnet werden, 
sollten die entsprechenden Gefährdungen 
beurteilt werden. Die überarbeitete Tech-
nische Regel für Gefahrstoffe „Bega-
sungen“ (TRGS 512) enthält jetzt praxis-
nahe Konzepte für genau diesen Zweck.

Schutzmaßnahmen gegen die speziellen 
Gefahren einzelner Gase müssen im Ein-
zelfall festgelegt werden. Allgemein ist zu 
sagen: eine ausreichende Lüftung 
(mindes tens 30 Minuten), bevor der Con-
tainer betreten wird, mindert das Ge-
sundheitsrisiko deutlich. 
Hinweise auf begaste Einheiten können 
den Frachtpapieren, Versenderangaben 
oder dem Zustand des Containers selbst 
entnommen werden. So weisen über-
klebte Druckausgleichsöffnungen oder 
Dichtungsgummis im Türbereich auf eine 
stattgefundene Begasung hin. Warn-
schilder oder Reste von Warnschildern, 
die vor einer stattgefundenen Begasung 
warnen, sind ebenfalls ernst zu nehmen. 
Folgende Merkmale sind generell Hinwei-
se auf eine Begasung von Transportein-
heiten mit gefährlichen Stoffen [Nr. 
5.4.3.1 (2) der TRGS 512]: 
• die Kennzeichnung nach gefahrgut-
rechtlichen Vorschriften wurde unvoll-
ständig entfernt, ist nicht lesbar oder an-
derweitig unklar oder 
• Lüftungsschlitze sind verklebt oder ver-
schlossen oder

• Frachtgut ist laut Lade- bzw. Frachtpa-
pieren auf Holzpaletten oder in Holzver-
packungen gepackt bzw. verstaut oder 
• Messungen liefern unspezifische Ergeb-
nisse oder 
• die Kennzeichnung nach gefahrstoff-
rechtlichen Vorschriften weist die Einheit 
als begast aus (Kennzeichnung gut lesbar 
und nicht älter als 3 Monate) oder 
• die Kennzeichnung weist sie als begast 
und belüftet (Aufschrift „Danger, ventila-
ted on …“) aus oder 
• einschlägige Hinweise in den Frachtpa-
pieren deuten auf eine Begasung hin (wie 
z.B. UN-Nr. 3359 in Kombination mit 
IMDG-Code 9 „Fumigation“) oder 
• mittels Einführung einer Messlanze in 
die ungeöffnete Transporteinheit durch 
Türdichtungen oder Lüftungsschlitze 
wird ein Begasungsmittel gemessen oder 
• sonstige Verdachtsmomente liegen vor. 

Gibt es beim Öffnen keine Hinweise auf 
eine vorangegangene Begasung, dürfen 
nach einer Kontrollmessung oder einer 
mindestens 30-minütigen Belüftungspha-
se die Arbeiten mit der Transporteinheit 
recht unbedenklich fortgesetzt werden. 
Werden aber nach dem Öffnen Bega-
sungsmittelreste oder andere Hinweise 
auf eine erfolgte Begasung festgestellt, gilt 
die Transporteinheit als begast und ist so-

Häufig umwerfend: die  
Atmosphäre in einem ISO-
Container mit Bekleidung.

Hinweis i auf eine begaste 
einheit: reste eines Kennzeichens, 
das die türöffnung verklebt 
hatte, sind zu erkennen.
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fort wieder zu verschließen. Begaste 
Transporteinheiten dürfen nach Nr. 
5.4.3.1 (1) der TRGS 512 nur durch einen 
Sachkundigen geöffnet und belüftet wer-
den, wenn zuvor der Innenraum der ge-
schlossenen Transporteinheit messtech-
nisch überprüft wurde. Ebenso muss ein 
Sicherheitsbereich von mindestens zehn 
Metern um die zu öffnende Ladungstür 
eingehalten werden, ein Sachkundiger 
muss die Belüftungsdauer festlegen und 
darf die Transporteinheit nur unter geeig-
netem Atemschutz öffnen [5.4.3.2 (1) der 
TRGS 512].
Den Nachweis zur Sachkunde hat derje-
nige erbracht, der ein Zeugnis über die 
Teilnahme an einem von der zuständigen 
Behörde anerkannten Lehrgang für die 
beabsichtigte Tätigkeit mit bestandener 
Prüfung vorlegt. Ist eine solche Person 
nicht erreichbar, so darf der Container 
nur unter Aufsicht einer fachkundigen 
Person geöffnet werden. Sie muss in der 
Lage sein, mögliche Gefährdungen von 
Beschäftigten oder Dritten zu ermitteln, 
zu beurteilen und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zu veranlassen.
Liegen Hinweise auf Begasung vor und ist 
eine Kontrolle aus zwingenden Gründen 
erforderlich, ist übrigens die Feuerwehr 
zu benachrichtigen. Die Freigabe schließt 
die Prüfung ein, dass durch Desorption 
des Begasungsmittels (Nachgasen) keine 
gefährliche Konzentration von Bega-
sungsmittel in dem Laderaum entstehen 
kann (Nr.10 der TRGS 512). 
Auch wenn keine Hinweise vorliegen, soll 
bei der Containeröffnung ein Sicherheits-
abstand von mindestens zehn Metern 
(Vorgabe Anhang III, Unterabschnitt 
5.4.4 – Besondere Vorschriften für be-
stimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten) 
zum Objekt eingehalten werden.

Nach Ablauf der Belüftungsphase muss 
die Begasungsmittelkonzentration ermit-
telt werden. Wird eine begaste Transport-
einheit zwischenzeitlich belüftet, bei-
spielsweise bei einer Ladungskontrolle, 
und wieder geschlossen und weiterbeför-
dert, dann ist eine erneute Belüftung vor 
dem Entladen am Bestimmungsort not-
wendig. Denn die Ladung gast möglicher-
weise während der Beförderung oder 
nach längerer Standzeit weiter aus. Als 
Entscheidungskriterium für erforderliche 
Schutzmaßnahmen dient als analoge An-
wendung die am 29. Dezember 2004 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlichte Gef-
StoffV. Hieraus ergibt sich die Pflicht zur 
Gefährdungsbeurteilung und das so ge-
nannte Schutzstufenmodell.

Schutzstufe 2 wird empfohlen
Im werkärztlichen Dienst wird für die 
Entladung von Fahrzeugen und Contai-
nern mit Gefahrgütern für eine Gefähr-
dungsbeurteilung die Zuordnung zur 
Schutzstufe 2 empfohlen. (Bei der Entla-
dung von Containern wird die Stufe 3 nur 
empfohlen, wenn sich in den Unterlagen 
„Totenkopfsymbole“ befinden.) Diesbe-
züglich hat der Arbeitgeber nach § 9 Gef-
StoffV unter anderem dafür zu sorgen, 
dass die durch einen Gefahrstoff bedingte 
Gefährdung der Gesundheit und Sicher-
heit der Beschäftigten bei der Arbeit 
durch die in der Gefährdungsbeurteilung 
festgelegten Maßnahmen beseitigt oder 
auf ein Minimum verringert wird. Das 
Tragen von Schutzausrüstung wird erst 
nachfolgend genannt. Der Arbeitgeber 
hat im Sinne des § 9 Abs. 3 GefStoffV da-
für zu sorgen, dass ein Tragen von belas-
tender persönlicher Schutzausrüstung 
möglichst durch andere Maßnahmen ver-
mieden wird.

Eine bundesweite Beschaffung besonde-
rer Schutzausrüstung sowie Messgeräte 
für Kontrollbeamte ist im Hinblick auf 
Gefahren, Erfahrungen, Kosten und Ein-
satzmöglichkeiten abzuwägen. In jedem 
Fall sind Mindestmaßnahmen zu formu-
lieren. 
Wird eine Tragepflicht von Schutzausrüs-
tung angeordnet, sind unter Umständen 
ständige arbeitsschutzrechtliche Gesund-
heitstests (z. B. G 23 Obstruktion der 
Atemwege; G 24 Hauterkrankungen au-
ßer Hautkrebs sowie G 26 Leistungsbefä-
higung zum Tragen von Atemschutzgerä-
ten) zu beachten.
Das Thema „begaste Container“ wurde 
zuletzt auf der 69. Sitzung des Bund/Län-
der-Fachausschusses „Beförderung ge-
fährlicher Güter“ im Mai 2010 behandelt. 
Der Ausschuss sollte auch zukünftig auf 
potenziellen Handlungsbedarf hingewie-
sen werden. Der Schutz von betroffenen 
Personen muss stets allerhöchste Priorität 
haben. Wichtige Schritte sind schon ge-
tan: Zu begasten Güterbeförderungsein-
heiten wurde das Kapitel 5.5 im ADR 2011 
hinsichtlich Klar- und Verständlichkeit 
überarbeitet. 
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SchutzStufenModell
Schutzstufe 1:  Bagatellregelung
Schutzstufe 2:  normale Gefahrstoffe
Schutzstufe 3: giftige und sehr giftige
 Stoffe und Zubereitungen
Schutzstufe 4: krebserzeugende, erbgut-
 verändernde und fruchtbar-
 keitsgefährdende Stoffe

Hinweis ii auf eine begaste einheit: 
der Lüftungsschlitz am iso-

Container ist überklebt.

der überklebte Lüftungsschlitz 
am iso-Container ist ein sicheres 
Zeichen auf eine  begasung. 
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